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Erwägungen
E. 1
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 23. März 2023 hat A.________ das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Februar 2023 beim Bundesgericht angefochten und unter anderem ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt.
E. 2
Mit Verfügung vom 3. April 2023 hat das Bundesgericht das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und dem Beschwerdeführer Frist für die Leistung des Kostenvorschusses gesetzt.
E. 3
Mit Schreiben vom 18. April 2023 hat der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurückgezogen.
E. 4
Aufgrund des Rückzugs ist das Verfahren abzuschreiben ( Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP ).
E. 5
Umständehalber ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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